
   

   

   

 Gemeinde Wettingen 

 
Einwohnerrat 
Beschlüsse vom 15. Mai 2014 
 
1. Das Protokoll der Sitzung vom 13. März 2014 wird genehmigt. 
 
Folgenden Personen wird die Aufnahme ins Gemeindebürgerrecht 
der Gemeinde Wettingen zugesichert. 
 
2.1 Einbürgerung; Bolla Emilio, geb. 1962, italienischer Staats-

angehöriger 
2.2 Einbürgerung; Haxhaj Faruk, geb. 1990, kosovarischer 

Staatsangehöriger 
2.3 Einbürgerung; Hess 'Marco' Rüdiger, geb. 1971, Hess 'Da-

vid' Hannes, geb. 2008, Hess 'Lea' Maja, geb. 2010, alle 
deutsche Staatsangehörige 

2.4 Einbürgerung; Mahmod Sivia, geb. 1998, irakische Staats-
angehörige 

2.5 Einbürgerung; Missu Gufran, geb. 1997, irakische Staatsan-
gehörige 

2.6 Einbürgerung; Missu Lucian, geb. 1994, irakische Staatsan-
gehörige  

2.7 Einbürgerung; Schlesier Jan, geb. 1971, deutscher Staats-
angehöriger 

 
3.1 Dem Kreditbegehren von Fr. 3'320'000.00 (inkl. MwSt.) für 

die Planung der Sanierung des Sport- und Erholungszent-
rums Tägerhard, Variante 2, wird zugestimmt. 

 
3.2 Dieser Beschluss wird gestützt auf § 58 Abs. 2 des Gesetzes 

über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) der Ur-
nenabstimmung unterstellt. 

 
4. Die Motion Frautschi Daniel, SVP, vom 14. März 2013 

betreffend Submissionen bei Grossprojekten wird zurück-
gezogen. 

 
5. Das Postulat Maibach Markus, SP, und Vogel Yvonne, FDP, 

vom 24. Mai 2012 betreffend Einführung eines Parkleitsys-
tems in Wettingen wird überwiesen. 

 
6. Das Postulat  Maibach Markus, SP, und Vogel Yvonne, FDP, 

vom 24. Mai 2012 betreffend Versuchsbetrieb "autofreie 
Landstrasse an ausgewählten Tagen" wird überwiesen. 

 
7. Von der Beantwortung der Interpellation Esther Elsener 

Konezciny und Lea Schmidmeister vom 17. Oktober 2013 
betreffend Integrationsfördermassnahmen wird Kenntnis ge-
nommen. 

 
8. Von der Beantwortung der Interpellation von Leo Scherer, 

WettiGrüen und Patrick Neuenschwander, SP vom 23. Ja-
nuar 2014 betreffend Umsetzung Nullrunde bei der Besol-
dung des Gemeindepersonals wird Kenntnis genommen. 

 
Der Beschluss unter Ziffer 3 unterliegt dem obligatorischen Refe-
rendum. Die  Volksabstimmung findet  am 28. September 2014 
statt. 
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